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Satzung
des Amtes Löcknitz-Penkun über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen

Wirkungskreis

Auf der Grundlage des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der
Fassung vom 13.07.2011 (GVoBI. M-V S.777) und des § 5 Kommunalabgabengesetzes
vom 14. März 2005 (GVOBI. M-V S. 146 beschließt der Amtsausschuss des Amtes
Löcknitz-Penkun in seiner Sitzung am /lf,0l». ^O^öfolgende Satzung über die Erhebung
von Verwattungskosten

§ 1 Allgemeines

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - nachfolgend
Verwaltungstätigkeiten genannt - im eigenen Wirkungskreis des Amtes Löcknitz-Penkun
werden nach dieser Satzung Gebühren erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass
gegeben haben.

(2) Gebühren werden auch erhoben, wenn ein auf Vornähme einer kostenpflichtigen
Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der
Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird.

(3) Die Erhebung der Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.

§ 2 Gebührentarif

Die Höhe der Gebühren bemisst sich unbeschadet des § 4 (Auslagen) nach dem
Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 3 Gebühren

(1)Das Amt Löcknitz- Penkun erhebt für Leistungen des eigenen Wirkungskreises
Gebühren, wenn die Leistung der Verwaltung von dem Beteiligten beantragt oder in
sonstiger Weise veranlasst worden ist.

(2) Für Leistungen, die in der Anlage nicht aufgeführt sind, bleibt die Erhebung von
Gebühren aufgrund anderer Rechtsvorschriften, insbesondere aufgrund der Vorschriften
des Verwaltungskostenrechtes des Bundes und des Landes MV, unberührt.

§ 4 Auslagen

Auslagen sind vom Zahlungspflichtigen gemäß § 5 Abs. 7 Kommunalabgabengesetz MV
zu erstatten.



§ 5 Gebührenbefreiung

(1)Gebühren werden nicht erhoben für Leistungen, für die nach gesetzlicher Vorschrift
Gebührenfreiheit angeordnet ist. Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz
werden Gebühren und Auslagen nach den Bestimmungen der Kostenverordnung
(IFGKostVO-MV) in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

(2) Gebührenfrei sind mündliche oder einfache schriftliche Auskünfte.

(3) Es wird keine Gebühr erhoben, wenn die Leistung überwiegend im öffentlichen
Interesse erfolgt.

(4) Von Gebühren befreit sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gemäß
§ 5 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz Mecklenburg -Vorpommern.

§ 7 Gebührenschuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, wer die Leistung selbst beantragt hat oder
das Verwaltungshandeln auf andere Weise veranlasst hat.

(2) Mehrere Kostenpflichtige sind Gesamtschuldner.

§ 8 Entstehung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Leistung, für
die sie erhoben wird.

(2) Bei Rücknahme eines Antrages entsteht, sofern die Verwaltung bereits tätig geworden
ist, die Gebührenpflicht mit der Rücknahme.

§ 9 Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebühr wird mit der Beendigung der Leistung, für die sie erhoben wird, fällig.

§ 10 Anwendung des Verwaltungskostengesetzes

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 5 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Vorschriften des
Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung.
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§11 Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Die Satzung vom 29.06.2005 sowie die Erste Satzung zur Änderung der Satzung

vom 10.12.2014 treten damit außer Kraft.

Löcknitz,/(ln ^.Qo.20<20

Müller^
Amtsvorsteher

Hinweis:
Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg -Vorpommern wird
darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens-und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr
geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt Löcknitz - Penkun, Der Amtsvorsteher,
Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz geltend gemacht wird.
Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige.- Genehmigungs-oder
Bekanntmach)4ngsvorschriften stets geltend gemacht werden.

Löcknitz,de//^ 8.06.2,0(20
M

Müller
Amtsvorsteher

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Internet unter www.loecknitz-online.de am:
^.^.^iti
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Erste Satzung zur Änderung der Satzung
des Amtes Löcknitz-Penkun über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen

Wirkungskreis

Auf der Grundlage des § 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der
Fassung vom 13.07.2011 (GVoBI. M-V S.777) , geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23.Juli 2019 (GVOBI.M-V; S. 467) und des § 5 Kommunalabgabengesetzes vom
12-ApriI 2005 (GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
13.07.2021 (GVOBI M-V; S. 1162) beschließt der Amtsausschuss des Amtes Löcknitz-
Penkun in seiner Sitzung am .....^.^,.(2.4...)?.<?.^.....folgende Erste Satzung zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten

Artikel 1

Die Satzung vom 18.06.2020 wird wie folgt geändert:

§ 2 Gebührentarif

Die hiöhe der Gebühren bemisst sich unbeschadet des § 4 (Auslagen) nach dem
Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§11 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

r
Löcknitz.cAn Olf. Öf. 202^

^
Mü^
Amtsvorsteher



Hinweis:

Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg - Vorpommern wird
darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens-und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr
geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt Löcknitz - Penkun, Der Amtsvorsteher,
Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz geltend gemacht wird.
Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige.- Genehmigungs-oder

^achungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

JJ den

ff^
Amtsvorsteher

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Internet unter www.amt- loecknitz-penkun.de
am: /)3 09.^oZi
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